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Regeste

Regeste Ehescheidungsverfahren. Gegen ein Urteil, das die Sache im Hauptpunkt und
bezüglich der Nebenfolgen an die erste Instanz zurückweist, ist Berufung an das
Bundesgericht weder nach Art. 48 noch nach Art. 50 OG zulässig; dies auch dann nicht,
wenn wegen der Nebenfolgen ein weitläufiges Beweisverfahren nötig ist (Erw. 1 und 2).
Wann darf die güterrechtliche Auseinandersetzung in ein getrenntes Verfahren verwiesen
werden? (Erw. 3).

Regeste Procédure de divorce. L'arrêt qui, sur la question principale et en ce qui concerne
les effets accessoires, renvoie la cause au tribunal de premièreinstance ne peut faire l'objet
d'un recours en réforme ni en vertu de l'art. 48 ni en vertu de l'art. 50 OJ, même si la
question des effets accessoires devait nécessiter une longue instruction (consid. 1 et 2). A
quelles conditions la liquidation du régime matrimonial peut-elle être renvoyée à une
procédure séparée? (consid. 3).

Regesto Procedura di divorzio. La sentenza di divorzio che sulla questione principale e per
quanto riguarda le conseguenze accessorie rinvia la causa al giudice di prime cure non può
essere impugnata mediante un ricorso per riforma nè in virtù dell'art. 48, nè in applicazione
dell'art. 50 OG, quand'anche la questione delle conseguenze accessorie dovesse esigere una
lunga istruttoria (consid. 1 e 2). A quali condizioni la liquidazione del regime matrimoniale
può essere rinviata ad una procedura speciale (consid. 3).

Erwägungen

E. 1
Das Obergericht hält das Scheidungsbegehren des Ehemannes für begründet, doch hat es
darüber kein Urteil gefällt, weil es die Nebenfolgen, über die gleichzeitig geurteilt werden
muss, als zum Teil noch nicht spruchreif erachtete. Bei dieser Betrachtungsweise standen
ihm zwei Wege offen: das noch notwendige Beweisverfahren selber durchzuführen und
dann ein einziges Urteil über die Scheidungsfrage wie auch (bei Ausspruch der Scheidung)
über die Nebenfolgen auszufällen oder aber die Streitsache zur BGE 81 II 395 S. 398
Ergänzung der Akten und zur Ausfällung eines solchen einheitlichen Urteils an das
Bezirksgericht zurückzuweisen. Der im letztern Sinn ergangene Entscheid ist keineswegs
ein nach Art. 48 OG der Berufung an das Bundesgericht unterliegender Endentscheid, da er
vielmehr dem Bezirksgericht die Ausfällung eines Endurteils aufgibt. Freilich enthält er in
der Scheidungsfrage eine verbindliche Weisung an die erste Instanz. Diese soll "im Sinne
der Erwägungen" urteilen, also, wann die ganze Sache spruchreif sein wird, die Scheidung
aussprechen, falls nicht etwa neue (d.h. neu entdeckte oder auch neu eingetretene)
Tatsachen eine abweichende Entscheidung rechtfertigen. Heute liegt jedoch ein Urteil über
das Scheidungsbegehren nicht vor, sowenig wie über die Nebenfolgen der Scheidung.



Gegen blosse Erwägungen aber ist die Berufung an das Bundesgericht nicht gegeben, wie
denn bereits in einem solchen Falle die Berufung als unzulässig befunden worden ist ( BGE
78 II 397 ).

E. 2
Das Fehlen eines Sachurteils steht, wie im soeben erwähnten Präjudiz dargetan, auch einer
Weiterziehung nach Art. 50 OG entgegen. Von einem "selbständigen Vor- oder
Zwischenentscheid" könnte nur gesprochen werden, wenn einzelne materiellrechtliche
Anspruchsvoraussetzungen oder Einreden vorweg durch Urteil erledigt worden wären, ohne
dass damit die ganze Streitsache erledigt, also ein Endentscheid zustande gekommen wäre.
In der Regel fallen in Betracht Entscheide, wonach ein Klagegrund oder eine
Klageberechtigung (Anspruchslegitimation) bejaht oder eine Einrede (Verjährung,
Verwirkung, Verstoss gegen die öffentliche Ordnung) abgelehnt worden ist. Es handelt sich
somit um Fälle, in denen die gegenteilige Entscheidung sich als Endentscheid darstellt, da
alsdann die Klage an der betreffenden Vorfrage scheitern müsste. Das ist in Art. 50 OG
selbst ausgedrückt, indem die Zulässigkeit der Berufung an die Bedingung geknüpft wird,
dass "dadurch sofort ein Endentscheid herbeigeführt ... werden kann" (vgl. ZIEGLER, Soll
die Organisation der Bundesrechtspflege BGE 81 II 395 S. 399 revidiert werden? in ZSR
NF 54 S. 309 a ff., namentlich 314 a; BIRCHMEIER, N. 3 zu Art. 50 OG ). Notwendig ist
aber, dass über die betreffende materiellrechtliche Vorfrage ein Sachurteil ausgefällt
worden sei, wie es über ein Begehren um Scheidung der Ehe in bejahendem Sinne nur
durch ein diese Rechtsgestaltung verfügendes Dispositiv geschehen kann. Im vorliegenden
Falle, wo das Obergericht die Ehe nicht geschieden, sondern den ganzen Prozess zum
(spätern) Ausspruch der Scheidung (unter Vorbehalt der Berücksichtigung neuer Tatsachen)
und zur Mitbeurteilung der Nebenfolgen an das Bezirksgericht zurückgewiesen hat, kann
somit eine Berufung in der vom Obergericht nur in den Erwägungen seines
Rückweisungsentscheides erörterten Scheidungsfrage nicht zulässig sein. Die "gegenteilige
Entscheidung" könnte nicht die Sache selbst betreffen, sondern nur dahin lauten, der
Prozess sei, statt an die erste Instanz zurückzuweisen, vom Obergericht selbst - sogleich
oder nach Ergänzung der Akten - durch Sachurteil zu erledigen, dessen Inhalt aber vom
Bundesgericht offen zu lassen wäre. Auf das Berufungsbegehren, wie es gestellt ist, kann
keinesfalls eingetreten werden.

E. 3
Die Rückweisung, wie sie das Obergericht beschlossen hat, verstösst übrigens (wenn man
von den Erwägungen des Obergerichts zur Scheidungsfrage ausgeht, die hier nicht zu
überprüfen sind) nicht gegen Bundesrecht. Sie beruht auf dem Gedanken, es müsse (bei
voraussichtlicher Begründetheit des Scheidungsanspruches) der ganze Rechtsstreit
gleichzeitig beurteilt werden, und zwar mit Einschluss der güterrechtlichen
Auseinandersetzung, falls deren Ergebnis für Ansprüche aus Entschädigung oder Unterhalt
präjudiziell ist. Diese Betrachtungsweise entspricht den in BGE 77 II 18 ff., ergänzt durch
BGE 80 II 5 ff., anerkannten Grundsätzen. Danach könnte nur eine das Gebot der Einheit
des Scheidungsurteils missachtende, keinesfalls aber eine diese Einheit wahrende kantonale
Entscheidung aus bundesrechtlichen Gründen beanstandet werden. Freilich ist jenes Gebot
gerade hinsichtlich BGE 81 II 395 S. 400 der güterrechtlichen Auseinandersetzung kein
absolutes. Man kann sich auch fragen, ob das Obergericht im vorliegenden Falle diese
Auseinandersetzung nicht hätte in ein Nachverfahren verweisen und den nun schon seit
1951 hängigen Scheidungsprozess im übrigen sogleich durch Endurteil erledigen dürfen, in



der Meinung, der Kläger werde später die Änderung des Urteils gemäss Art. 153 Abs. 2
ZGB (hinsichtlich der Bedürftigkeitsrente) und Art. 157 ZGB (hinsichtlich der
Kinderalimente) verlangen können, wenn sich dies nach dem Ergebnis der güterrechtlichen
Auseinandersetzung rechtfertigen sollte. Wie dem aber auch sein möge, war es zum
mindestens zulässig, weil durch keinen gegenteiligen Grundsatz des Bundesrechtes verpönt,
den ganzen Prozess zur einheitlichen Beurteilung mit Einbezug der Ansprüche aus
Güterrecht an das Bezirksgericht zurückzuweisen. Die Berufungsschrift rügt denn auch
dieses Vorgehen an und für sich nicht. Sie wendet sich nur gegen die materiellrechtlichen
Erwägungen des Obergerichtes zur Scheidungsfrage und trägt auf eine vom Bundesgericht
zu fällende Sachentscheidung im Sinne der Klageabweisung an, was aber beim Fehlen eines
obergerichtlichen Scheidungsurteils ausgeschlossen ist. Dispositiv
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